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1 Situation und Aufgabenstellung

Die Stadt Rheinbach stellt zurzeit den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 74 „Pallotti-

straße“ [6] auf. Hiermit soll Planrecht für ein neues Jugendmedizinisches Zentrum auf dem

Gelände einer ehemaligen Gärtnerei an der Pallottistraße geschaffen werden.

Die Pallottistraße mündet in die verkehrlich hoch belastete Straße „Vor dem Voigtstor“. Auf-

grund der  hohen hier herrschenden Emissionsdichte und der engen Straßengeometrie, wel-

che zu einer Akkumulation der vom Verkehr ausgestoßenen Luftschadstoffe führt, liegen  an

dieser Stelle relativ hohe Luftschadstoffbelastungen vor. Die Lage des Plangebietes kann

der Anlage 1 entnommen werden.

Im Rahmen dieser Stellungnahme soll überprüft werden, ob die Realisierung des Vorhabens

zu einer Erhöhung der Luftschadstoffbelastung in der Straße „Vor dem Voigtstor“ und zu

Überschreitungen der  in  der  39.  BImSchV  [1] genannten  Grenzwerte  für  Stickstoffdioxid

(NO2) und Feinstaub (PM10 und PM2,5) führt. 

Die Abschätzung der Auswirkungen basiert hierbei auf der Grundlage einer detaillierten Im-

missionsprognose, die für den angrenzenden Bebauungsplan „Pallottiner Areal“  [7] für den

Prognosenullfall erstellt wurde . 
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2 Bearbeitungsgrundlagen, zitierte Normen und Richtlinien

Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

[1] 39. BImSchV

39. Verordnung zur Durchführung 

des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes / Verordnung über Luftqua-

litätsstandards und Emissions-

höchstmengen

Bundesgesetzblatt Jahrgang 

2010 Teil I Nr. 40 vom 

05.08.2010, Seite 1065 ff

V 02.08.2010

[2] Luftschadstoffuntersuchung zum 

vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan „Pallottiner Areal“ in Rhein-

bach

Peutz Consult GmbH Lit. 17.04.2020

[3] HBEFA, Handbuch für Emissions-

faktoren des Straßenverkehrs, 

Version 4.1

Infras, Forschung und Bera-

tung, Bern, Schweiz

Lit. September 2019

[4] Verkehrsgutachten zum vorhaben-

bezogenen Bebauungsplan Nr. 74

„jugendmedizinisches Zentrum in 

der Stadt Rheinbach

PTV Transport Consult GmbH Lit. 19.08.2019

[5] Verkehrsuntersuchung Pallotti-

Areal – Ermittlung von DTV-Wer-

ten

PTV Transport Consult GmbH P 27.03.2020

[6] Vorhabenbezogener Bebauungs-

plan Rheinbach Nr. 74 „Pallotti-

straße“ - Jugendmedizinisches 

Zentrum . Teil I - Bebauungsplan-

Stadt RheinbachEntwurf, Stand 

August 2019

Stadt Rheinbach Entwurf, Stand 

August 2019

[7] Vorhabenbezogener Bebauungs-

plan „Pallottiner-Areal“

Stadt Rheinbach / BPD Immo-

bilienentwicklung GmbH 

Entwurf, Stand 

November 2019

Kategorien:

G Gesetz N Norm
V Verordnung RIL Richtlinie
VV Verwaltungsvorschrift Lit Buch, Aufsatz, Bericht
RdErl. Runderlass P Planunterlagen / Betriebsangaben
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3 Immissionsabschätzung

Die Abschätzung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Immissionsbelastung in der Stra-

ße „Vor dem Voigtstor“ basiert auf einer detaillierten Immissionsprognose, die für den an-

grenzenden Bebauungsplan „Pallottiner Areal“ erstellt wurde [2]. 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden Windfeld- und Ausbreitungsberechnungen mit der

aktuellen Version 6.3 des mikroskaligen Windfeld- und Ausbreitungsmodells „MISKAM“ für

den Prognosenull- und den Planfall durchgeführt. Die Emissionen des Straßenverkehrs wur-

den auf Grundlage des aktuellen Handbuchs für Emissionsfaktoren (HBEFA) in der Version

4.1 [3] bestimmt. Die Grundlage für die Emissionsberechnung bildet das Verkehrsgutachten

zum Bebauungsplan „Pallottiner-Areal“ [5]

Der Prognosenullfall bildet hierbei die Situation im Bezugsjahr 2023 ohne die Realisierung

der Bebauungspläne „Pallottiner Areal“ und „Pallottistraße“ ab. Für den Planfall wurde ange-

nommen, dass beide Bebauungspläne im Jahr 2023 realisiert sind.

Aus der Untersuchung geht hervor, dass sowohl im Prognosenullfall als auch im Planfall die

Grenzwerte der 39. BImSchV in der Straße „Vor dem Voigtstor“ eingehalten werden. 

Die nachfolgende Tabelle weist die ermittelten Immissionskenngrößen für die höchstbelaste-

ten Immissionsorte westlich der Pallottinerstraße (Immissionsort 1, Vor dem Voigtstor 16 und

Immissionsort 3, Vor dem Voigtstor 8) und östlich der Pallottinerstraße (Immissionsort 7, Ko-

blenzer Straße 3) für den Prognosenullfall aus. Die Lage dieser höchstbelasteten Immissi-

onsorte kann der Anlage 1 entnommen werden.

Tabelle 3.1: Immissionskenngrößen an den Immissionsorten 3 und 7 für den Prognosenullfall

gem. [2]

Immissionsort

Jahresmittelwerte

[µg/m³]

Stickstoffdioxid

(NO2)

Jahresmittelwerte

[µg/m³]

Feinstaub (PM10)

Jahresmittelwerte

[µg/m³]

Feinstaub (PM2,5)

Nr. Beschreibung
IGW*
JMW

P0 2023
IGW*
JMW

P0 2023
IGW*
JMW

P0 2023

1 Vor dem Voigstor 16 40 36,3 40 26,3 25 20,9

3 Vor dem Voigtstor 8 40 36,3 40 26,6 25 20,9

7 Koblenzer Straße 3 40 31,9 40 25,2 25 20,3

* - Immissionsgrenzwert der 39. BImSchV
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Ergänzend zu dieser Untersuchung benötigt das Sachgebiet 60.2 Planung und Umwelt der

Stadt Rheinbach eine Stellungnahme, aus der nur die Auswirkungen der Realisierung des

Bebauungsplanes Nr. 74 „Pallottistraße“ hervorgehen.

Hierzu wurden zunächst die Emissionen in den Querschnitten 2 „Koblenzer Straße West, zw.

Ramershovener Straße u. Gräbbachweg“ und 4 „Vor dem Voigtstor West, zw. Gymnasiums-

traße u. Löherstraße“ unter Berücksichtigung der zu erwartenden Zusatzverkehre durch das

Jugendmedizinische Zentrum gemäß der in [2] beschriebenen Methodik berechnet und den

Emissionsmengen des Prognosenullfalls gegenübergestellt.

Gemäß dem Verkehrsgutachten für das Jugendmedizinische Zentrum [4] ist mit einem tägli-

chen Zusatzverkehr von 379 Kfz-Fahrten auszugehen. Diese 379 Kfz-Fahrten werden ge-

mäß den Abbildungen 8 und 9 des Verkehrsgutachtens zu 68 % über die Koblenzer Straße

östlich der Pallottistraße und zu 32 % über die Straße „Vor dem Voigtstor“ westlich der Pal -

lottistraße abgewickelt. In den folgenden Berechnungen werden die über die Gymnasiums-

straße und die Ramershovener Straße zu- und abfließenden Zusatzverkehre nicht weiter be-

rücksichtigt.  Die zugrunde gelegte Verteilung der Zusatzverkehre stellt  somit  das „Worst-

Case-Szenario“ für die untersuchten Querschnitte dar. Die nachfolgende Tabelle zeigt die

Verkehrsmengen für den Prognosenullfall sowie die hieraus abgeleiteten Verkehrsmengen

für den Planfall.

Tabelle 3.2: Verkehrsmengen für die beiden Untersuchungsvarianten

Querschnitt DTV-Wert 

Prognosenullfall

DTV-Wert 

Planfall (nur Ju-

gendmedizinisches

Zentrum)

Verände-

rung

Koblenzer Straße West, zw. Ra-

mershovener Straße u. Gräbbach-

weg

19.407 19.665 +1,3 %

Vor dem Voigtstor West, zw. Gym-

nasiumstraße u. Löherstraße
17.401 17.522 +0,6 %
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Aus den oben aufgeführten Verkehrsmengen ergeben sich für das Prognosejahr 2023 die in

der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Emissionsmengen. Es wird deutlich,  dass die

Emissionen durch die zusätzlichen Verkehre in beiden untersuchten Straßenabschnitten nur

geringfügig ansteigen.

Tabelle 3.3: Emissionsmengen für den Prognosenull- und den Planfall

Querschnitt Variante NOX PM10 PM2,5

[g/m*d] [g/m*d] [g/m*d]

Koblenzer Straße West, zw. Ra-

mershovener Straße u. Gräbbach-

weg

P0 8,057 0,913 0,378

PL 8,274 0,934 0,382

Veränderung +2,7 % +2,3 % + 1,1 %

Vor dem Voigtstor West, zw. Gym-

nasiumstraße u. Löherstraße

P0 7,241 0,844 0,350

PL 7,290 0,850 0,354

Veränderung +0,7% +0,7 % +1,1 %

Unter der konservativen Annahme, dass die Zusatzbelastung an den drei maximal belaste-

ten Immissionsorten zum überwiegenden Teil durch den jeweiligen Straßenabschnitt verur-

sacht wird, kann mithilfe des errechneten Faktors aus der Emissionsberechnung die neue

Immissionsbelastung an den beiden maximal beaufschlagten Immissionsorten überschlägig

ermittelt werden, ohne dass aufwendige Modellrechnungen durchgeführt werden müssen. 

Hierzu wird die in den Berechnungen zum Prognosenullfall ausgewiesene Zusatzbelastung

(= Gesamtbelastung – Hintergrundbelastung) mit dem in Tabelle 3.4 aufgeführten Faktor aus

der Emissionsberechnung multipliziert. Durch anschließende Addition der Hintergrundbelas-

tung wird wiederum die aktualisierte beurteilungsrelevante Gesamtbelastung bestimmt. Die

Umrechnung der NO2-Belastung erfolgt hierbei gemäß der in Kapitel 6.2 des Luftschadstoff-

gutachtens zum Pallottiner Areal [2] dokumentierten Methodik anhand der NOx-Konzentrati-

onen und -emissionen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Rechenweg zur Berücksichtigung der erhöhten Emissio-

nen durch die Zusatzverkehre des Jugendmedizinischen Zentrums und die hieraus resultie-

renden maximalen Immissionskonzentrationen. 
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Tabelle 3.4: Überschlägige Abschätzung der Auswirkung des zusätzlichen Verkehrs des Ju-

gendmedizinischen Zentrums auf die Immissionsbelastung im Bereich der am stärksten be-

lasteten Immissionsorte

Immissi-

onsort

NO2-Jahres-

mittelwert

(µg/m³)

NOx-Jahres-

mittelwert

(µg/m³)

PM10-Jahres-

mittelwert

(µg/m³)

PM2,5-Jahres-

mittelwert

(µg/m³)

Gesamtbelastung P0

Gb_P0

1 36,3 72,6 26,3 20,9

3 36,3 72,6 26,6 20,9

7 31,9 59,0 25,2 20,3

Hintergrundbelas-

tung Hg 
10,5 13,9 20,9 18,2

Zusatzbelastung P0 

Zb_P0 = Gb_P0 - Hg  

1 25,8 58,7 5,4 2,7

3 25,8 58,7 5,7 2,7

7 21,4 45,1 4,3 2,1

Faktor f

1 - 1,007 1,007 1,011

3 - 1,007 1,007 1,011

7 - 1,027 1,023 1,011

Zusatzbelastung PL 

Zb_PL = Zb_P0 * f

1 - 59,1 5,4 2,7

3 - 59,1 5,7 2,7

7 - 46,3 4,4 2,1

Gesamtbelastung PL

Gb_PL = Zb_PL + Hg

1 36,4 73,0 26,3 20,9

3 36,4 73,0 26,6 20,9

7 32,3 60,2 25,3 20,3

Die überschlägige Abschätzung der Luftschadstoffbelastung nach Realisierung des jugend-

medizinischen Zentrums verdeutlicht, dass die Immissionskenngrößen im Umfeld des Plan-

vorhabens nur geringfügig ansteigen werden. 

Für NO2 wird eine maximale Zunahme von 0,4 µg/m³ am Immissionsort 7 berechnet. Mit ei-

ner maximalen NO2-Konzentration von 36,4 µg/m³ an den Immissionsorten 1 und 3 wird der

Grenzwert zum NO2-Jahresmittelwert von 40 µg/m³ weiterhin eingehalten. 

Für PM10 wird eine maximale Zunahme von 0,1 µg/m³ am Immissionsort 7 berechnet. Mit ei-

ner maximalen PM10-Konzentration von 26,6 µg/m³ am Immissionsort 3 wird der Grenzwert

zum PM10-Jahresmittelwert von 40 µg/m³ weiterhin eingehalten. 

Für PM2,5 kann keine signifikante Erhöhung der Konzentrationen nachgewiesen werden. So-

mit wird mit einer maximalen PM2,5-Konzentration von 20,9 µg/m³ an den Immissionsorten 1

und 3 der Grenzwert zum PM2,5-Jahresmittelwert von 25 µg/m³ weiterhin eingehalten. 
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4 Zusammenfassung

Die Stadt Rheinbach stellt zurzeit den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 74 „Pallotti-

straße“ auf. Hiermit soll Planrecht für ein neues Jugendmedizinisches Zentrum auf dem Ge-

lände einer ehemaligen Gärtnerei an der Pallottistraße geschaffen werden.

Die Pallottistraße mündet in die verkehrlich hoch belastete Straße „Vor dem Voigtstor“. Auf-

grund der hohen hier herrschenden Emissionsdichte und der engen Straßengeometrie, wel-

che zu einer Akkumulation der vom Verkehr ausgestoßenen Luftschadstoffe führt, liegen an

dieser Stelle relativ hohe Luftschadstoffbelastungen vor. 

Hierfür sollte überprüft werden, ob die Realisierung des Vorhabens zu einer Erhöhung der

Luftschadstoffbelastung in der Straße „Vor dem Voigtstor“ und zu Überschreitungen der in

der 39. BImSchV genannten Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub (PM10 und

PM2,5) führt. 

Die Abschätzung der Auswirkungen basiert hierbei auf der Grundlage einer detaillierten Im-

missionsprognose, die für den angrenzenden Bebauungsplan „Pallottiner Areal“ für den Pro-

gnosenullfall erstellt wurde. 

Die überschlägige Abschätzung der Luftschadstoffbelastung nach Realisierung des Jugend-

medizinischen Zentrums verdeutlicht, dass die Luftschadstoffkonzentrationen im Umfeld des

Planvorhabens nur geringfügig ansteigen werden. 

Für NO2 wird eine maximale Zunahme von 0,4 µg/m³  berechnet. Mit einer maximalen NO2-

Konzentration von 36,4 µg/m³ wird der Grenzwert zum NO2-Jahresmittelwert von 40 µg/m³

weiterhin eingehalten. 

Für PM10 wird eine maximale Zunahme von 0,1 µg/m³ berechnet. Mit einer maximalen PM10-

Konzentration von 26,6 µg/m³ wird der Grenzwert zum PM10-Jahresmittelwert von 40 µg/m³

weiterhin eingehalten. 

Für PM2,5 kann keine signifikante Erhöhung der Konzentrationen nachgewiesen werden. So-

mit wird mit einer maximalen PM2,5-Konzentration von 20,9 µg/m³ der Grenzwert zum PM2,5-

Jahresmittelwert von 25 µg/m³ weiterhin eingehalten. 

Da die Abschätzung der Auswirkungen des Planvorhabens auf Grundlage der höchstbelaste-

ten Immissionsorte durchgeführt wurde, können Überschreitungen der Grenzwerte der 39.

BImSchV im gesamten Umfeld des Planvorhabens ausgeschlossen werden. 
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Peutz Consult GmbH

i.V. Dipl.-Geogr. Björn Siebers i.V. Dipl. Ing. Oliver Streuber

(fachliche Verantwortung / Projektbearbeitung) (Qualitätskontrolle)
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